
Grabenstettender Gemeinde

BEKANNTMACHUNGSBLATT

52. Jahrgang Samstag, den 5. August 2017 NUMMER 31

Segelflug-Wettbewerb für Junioren

Vom 5. bis 12. August richtet die Fliegergruppe Grabenstetten einen Segelflug-Wettbewerb aus. 38 Pilotinnen und Piloten 
im Alter bis 25 Jahre nehmen teil und versuchen, sich für die Deutschen Meisterschaften der Junioren im kommenden Jahr 
zu qualifizieren.
Weitere Informationen im Innenteil
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„Hannes und der Bürgermeister“

Theaterabend in der Mäulesmühle

am Freitag, den 09. März 2018 
Der Schützenverein Grabenstetten hat die Möglichkeit, im 

Siebenmühlental in der Theaterscheune Mäulesmühle eine 

Komplettveranstaltung „Hannes und der Bürgermeister“ zu 

buchen. 

Wir möchten jedem interessierten Theaterschwaben die Ge-

legenheit geben, mit uns an dieser garantiert humorvollen 

Veranstaltung teilzunehmen. 
 

Die Kosten für Eintrittskarte einschließlich Busfahrt betragen 

ca. 40,-- bis 48,-- EURO/pro Person. 
 

Da ab Anfang September der öffentliche Verkauf für diese 

Veranstaltung startet und die Karten im Nu verkauft sind, 

benötigen wir eine rasche  Rückmeldung bis Montag, den 

14. August 2017. 
 

Wer an Karten für „Hannes und der Bürgermeister“ in der 

Mäulesmühle interessiert ist oder Fragen zu der Veranstaltung 

hat bitte melden bei: 

Gerhard Binsch, Hofener Weg 13, Tel. 289

oder Manuela Gablenz, Schloßstr. 4, Tel. 5951

E-Mail: hubert.gablenz@t-online.de 

Aus dem Gemeinderat ...   
Sitzung vom 25.07.2017 
• Bauangelegenheiten

Der Gemeinderat hat den nachfolgend aufgeführten Bauvorhaben 
einstimmig das Einvernehmen erteilt: 
a) Neubau einer Garage, Abbruch eines Carports auf dem Grund-
 stück Flst. 1310/1, Unterm Dorf 9 
b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem
 Grundstück Flst. 2861/3, Schillerstraße 3 
c) Errichten von Containern für eine TigeR-Gruppe auf dem
 Grundstück Flst. 1306/3, Unterm Dorf 28/1 
d) Teilabbruch eines Wohnhauses mit Garage auf dem Grundstück 
 Flst. 269/1, Uracher Straße 3 
e) Abbruch der Gebäude auf den Grundstücken
 • Flst. 6/1, Uracher Straße 5
 • Flst. 272, Im Hof 1
 • Flst. 266, Böhringer Straße 4

• Feststellung der Jahresrechnung 2016 mit Kenntnisnahme 
des Rechenschaftsberichts

Dem Gremium ist die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2016 
vorgelegt worden. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist gemäß § 
95 der Gemeindeordnung vom Gemeinderat festzustellen. 

Das Gremium hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 
1. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 mit Anla-

gen wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Jahresrechnung 2016 in der von der Verwaltung vorge-

schlagenen Fassung gemäß § 95 der Gemeindeordnung wird 
festgestellt, insbesondere

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe 
von jeweils 4.348.908,62 €, 
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe 
von jeweils 1.729.467,87 €, 
die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaus-
halt in Höhe von 1.142.104,00 €, 
der Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2016 in Höhe von 
1.833.822,80 €, 

der Schuldenstand zum 31.12.2016 in Höhe von 206.346,22 €.

3. Die Verwaltung wird beauftragt,
 • den Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

dem Landratsamt Reutlingen mitzuteilen,
 • den Beschluss über die Feststellung in ortsüblicher Weise 

bekanntzumachen,
 • die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen 

öffentlich auszulegen und in der Bekanntgabe auf die Ausle-
gung hinzuweisen.

• Finanzzwischenbericht zum 01.07.2017
Zur Jahresmitte hat die Gemeindekämmerei einen Finanzzwi-
schenbericht für das Haushaltsjahr 2017 erstellt, der dem Gremium 
vorgestellt worden ist. 
Der Verwaltungshaushalt erfährt aus heutiger Sicht eine Verbes-
serung gegenüber dem Haushaltsplan um 373 T €. Durch die 
höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt verbessert sich 
die Einnahmeseite des Vermögenshaushalts um 373 T € und die 
notwendige Kreditaufnahme zum Ausgleich des Haushalts (Plan: 
571 T €) kann aus heutiger Sicht auf 243 T € reduziert werden. 
Der Gemeinderat hat den Finanzzwischenbericht für das Haus-
haltsjahr 2017 einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 

• Vorbereitung der Bundestagswahl
Am Sonntag, den 24.09.2017, findet die Bundestagswahl statt. 
Wahlzeit ist wie üblich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Gemeinde 
Grabenstetten bildet einen Wahlbezirk. Wahllokal ist die barriere-
freie Pausenhalle der Rulamanschule. 
Vorbereitend für die Wahl sind von der Gemeinde ein Wahlvorstand 
und Briefwahlvorstand zu bilden. 

In den Wahlvorstand werden berufen: 

Vorsitzender:  BM Roland Deh
Stv. Vorsitzende: Lehmann, Martina

Beisitzerin u. Schriftführerin: Klingler, Marie-Luise
Beisitzer u. stv. Schriftführer: Holder, Fritz

Beisitzer: Scheu, Thomas
Stv. Beisitzer: Kalmbach, Stefan

Beisitzerin: Pelz, Sonja
Stv. Beisitzer Wahl, Jürgen

Beisitzer: Wahl, Ulrich
Stv. Beisitzer: Klingler, Wolfgang

Beisitzer: Mößmer, Rolf
Stv. Beisitzer: Sprenger, Alfred

In den Briefwahlvorstand werden berufen: 

Vorsitzender: Heck, Klaus
Stv. Vorsitzende: Buck, Waltraud 

Beisitzer: Länge, Helmut
Beisitzer: Schweiß, Bernd 

Beisitzer u. Schriftführer: Brändle, Reiner
Beisitzerin: Kuhn-Schmidgall, Karin

Das Gremium hat von der Berufung durch den Bürgermeister ein-
stimmig Kenntnis genommen. 
 

• Erschließung Hahnenkamm West, 3. Bauabschnitt
 Terminplan 
Das Gremium hat der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vor-
gehensweise zur Erschließung des 3. Bauabschnitts im Hahnen-
kamm West einstimmig zugestimmt. 
Die Ausschreibung der Arbeiten soll danach noch im Jahr 2017 
vorgenommen werden, um am Markt bessere Preise zu erzielen. 
Die Vergabe der Aufträge soll in der Dezembersitzung des Gemein-
derats erfolgen. Der Zeitplan sieht die Ausführung der Erschließ-
ungsarbeiten von März bis August 2018 vor. 
 

• Ergebnis der Verkehrsschau   
Am 11.07.2017 fand eine Verkehrsschau mit Vertretern der Verwal-
tung, des Gemeinderats, der Polizei und der Straßenverkehrsbe-



hörde statt. Dabei wurden einige Punkte besprochen. 
Die Schaltzeiten der Fußgängerampel in der Böhringer Straße 
können nicht so verändert werden wie gewünscht. 
Einer der wichtigsten angesprochenen Punkte war der Wunsch 
nach Überquerungshilfen an der Uracher Straße an der Bushalte-
stelle - auch zur Erreichbarkeit des dort ansässigen Einzelhandels -, 
sowie an der Schlattstaller Straße auf Höhe der derzeitigen Bushal-
testellen. Bei dem Termin wurden einvernehmlich zwei Standorte 
für Überquerungshilfen fokussiert, die nunmehr mit dem Straßen-
baulastträger hinsichtlich einer möglichen Umsetzung besprochen 
werden müssen. 
Ebenso ist der Bereich an der Kreuzung Uracher Straße / Böhringer 
Straße angesprochen worden. Hier könnte eine Aufweitung des 
Fußwegebereiches durch einen Wegfall der Linksabbiegespur von 
der Uracher Straße in die Schlattstaller und daraus resultierender 
Verengung der Fahrbahn ermöglicht werden. Auch dies ist mit dem 
Straßenbaulastträger zu klären. 
Auf der Höhe des Kindergartens wurde wiederholt über eine An-
ordnung von Tempo 30 gesprochen. Dies wurde erneut aufgrund 
der gültigen Rechtslage abgelehnt. Es wurde jedoch angeregt, 
die Fahrbahn am Kindergarten entsprechend einzuengen, so dass 
die Kinder sicher über die Straße kommen und der Verkehr durch 
diese Maßnahmen verlangsamt wird. Dies könnte jedoch ggf. 
dazu führen, dass auf der dem Kindergarten gegenüberliegenden 
Straßenseite ein Parkverbot anzuordnen wäre. 
Das Gremium konnte nun entscheiden, ob die Überlegungen für 
die beiden Querungshilfen weitergeführt werden sollen und die 
Verwaltung neben einer Kostenermittlung einen Antrag beim Re-
gierungspräsidium als Straßenbaulastträger stellen soll oder nicht. 
Aus dem Gremium ist der Antrag gestellt worden, darüber ab-
zustimmen, ob in allen Ortsstraßen mit Ausnahme der Durch-
gangsstraßen Tempo 30 angeordnet werden soll. Dieser Antrag 
wurde zur Abstimmung gebracht. Der Gemeinderat hat den Antrag 
mehrheitlich bejaht. 
Einstimmig ist beschlossen worden, die Verwaltung zu beauftra-
gen, mit den entsprechenden Straßenbaulastträgern die Überque-
rungshilfen in der Schlattstaller Straße auf Höhe der Bushaltestel-
len und in der Uracher Straße auf Höhe der Bushaltestelle beim 
Einzelhandel baulich abzustimmen. 

Die Verwaltung ist außerdem einstimmig vom Gemeinderat be-
auftragt worden, mit den Straßenbaulastträgern den Wegfall der 
Linksabbiegerspur von der Uracher Straße bis Schlattstaller Straße 
und die hierdurch mögliche Aufweitung des Fußgängerbereiches 
im Kreuzungsbereich Uracher / Böhringer Straße zu verhandeln. 
 

• Sonstiges
 - Bauhoffahrzeug
 Der neue Fiat Ducato für den Bauhof ist inzwischen geliefert und 

der VW-Bus verkauft worden. 
 - Integrationsmanager
 Mit Zuschüssen des Bundes kann künftig auf zwei Jahre befri-

stet ein Integrationsmanager für Flüchtlinge beschäftigt werden. 
Die Förderrichtlinien sehen vor, dass sich Gemeinden zusam-
menschließen oder die Aufgabe an den Kreis übertragen. Bür-
germeister Deh informiert, dass die Grabenstetter Flüchtlinge 
von einem beim Landkreis beschäftigten Integrationsmanager 
betreut werden sollen. 

 - Fugenverguss Gemeindestraßen
 Da die Straßensanierung nun seit 2015 nicht mehr fortgesetzt 

worden ist, sollten im gesamten Gemeindegebiet Fugenrisse ver-
gossen werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Verwal-
tung hat vorgeschlagen, die Aufgaben vom Büro SI Beratende 
Ingenieure bei mehreren Anbietern abfragen zu lassen, sodass 
der Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben werden kann. 
Der geschätzte Aufwand beträgt 25.000 € inkl. Mehrwertsteuer. 
Das Gremium hat die Verwaltung einstimmig zur Auftragsverga-
be an den günstigsten Bieter ermächtigt. 

 

• Einwohnerfragen
Ein Bürger hat sich dafür interessiert, inwieweit die Ideen aus 
dem Bürgerideenlabor in die Verkehrsschau eingeflossen sind. 
Bürgermeister Deh hat erklärt, dass alle wesentlichen Wünsche 
und Anregungen aus dem Ideenlabor im Rahmen der Verkehrs-
schau angesprochen worden sind. Auf weitere Nachfrage hat der 
Vorsitzende erläutert, dass Verkehrsinseln an den Ortseingängen 
zurückgestellt worden sind aufgrund der priorisierten Querungs-
hilfen im Ort. 

Zuschüsse für Wohnbaumaßnahmen im 
Ortskern von Grabenstetten und für gewerb-
liche Investitionen aus dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) 2018
Auch in diesem Jahr besteht in Grabenstetten wieder die Möglich-
keit in das ELR -Programm 2018 aufgenommen zu werden. 
Ziel der Programmausschreibung 2018 ist es Impulse zur Nutzung 
innerörtlicher Flächen zu setzen. Dabei gilt für die kommunale Bau-
landpolitik der Grundsatz Innentwicklung vor Außenentwicklung. 
Deshalb werden im Jahr 2018 vorrangig Investitionen privater 
Haus-und Wohnungsausbesitzer gefördert. 
So kann die Schaffung von Wohnraum vor allem innerhalb der 
historischen Ortslage und neu auch in Siedlungsflächen aus den 
60er-Jahren unter gewissen Voraussetzungen gefördert werden. 
Dies umfasst die Umnutzung vorhandener Gebäude, die Schlie-
ßung von Baulücken sowie die umfassende Modernisierung von 
Wohngebäuden. 
Dabei haben Umnutzungen eine deutlich höhere Priorität als Mo-
dernisierungen, Neubauten sind nachrangig. 
Förderfähig sind sowohl durch den Antragsteller oder Verwandte 
ersten und zweiten Grades eigengenutzte Wohnungen (Umnut-
zung, Modernisierung und Neubau) als auch Mietwohnungen zur 
Fremdvermietung (Umnutzung und Modernisierung). 
Des Weiteren können wohnraumbezogene Projekte mit innova-
tiven Holzbaulösungen in der Tragwerkskonstruktion eine erhöhte 
Förderung erhalten. 
Insgesamt ist vorgesehen, um die Innenentwicklung deutlicher 
voranzubringen, dass für den Förderschwerpunkt „Wohnen“ 50% 
der gesamten Fördermittel eingesetzt werden. 
Die seit wenigen Tagen bekannten neuen Förderrichtlinien sehen 
bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen folgende wesentliche 
Fördermöglichkeiten für private Wohnbauvorhaben vor: 

Umnutzung zu familiengerechten Wohnungen  
30%, bis zu max. 50.000,00 € pro familiengerechter Wohneinheit. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren Wohneinheiten 
100.000,00 €. 

Umfassende Modernisierung von Wohngebäuden  
30% max. 20.000,00 € pro familiengerechter Wohneinheit. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren Wohneinheiten 
100.000,00 €. 

Schließung von Baulücken durch ortsbildgerechte und maß-
stäbliche Wohngebäude 
30 %, max. 20.000,00 € pro familiengerechte Wohneinheit. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren Wohneinheiten 
100.000,00 €. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, KFW- Darlehen mit Mitteln des 
ELR-Programms zu kombinieren. 
Zudem besteht eine erhöhte steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeit für Modernisierungsaufwendungen im Sanierungsgebiet 
„Ortskern Grabenstetten“. Voraussetzung hierfür ist allerdings der 
Abschluss eines Sanierungsvertrages mit der Gemeinde vor Bau-
beginn der durchzuführenden Maßnahmen. 
Eine gleichzeitige Förderung nach dem ELR -Programm schließt 
diese Abschreibungsmöglichkeit nicht aus. 
Neben den Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau gibt es auch 
wieder Fördermöglichkeiten für gewerbliche Investitionen, 
die ebenfalls über die Gemeinde zu beantragen sind. Hier wird 
vorrangig gefördert die Verbesserung der Grundversorgung und 
Investitionen die zur Entflechtung der Gemengelagen dienen. Hier 
besteht eine Fördermöglichkeit bis zu max. 20% der förderfähigen 
Baukosten max. 200 000,00 €. 
Für die im Jahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen muss bis 28. 
Oktober 2017 der konkrete und vollständige Antrag dem Regie-
rungspräsidium vorgelegt werden. 
Gebäudeeigentümer bzw. Bauherren, die an einer Förderung oder 
Abschreibungsmöglichkeit interessiert sind oder Fragen haben, 
werden deshalb gebeten, sich baldmöglichst, spätestens bis 
15. August 2017, mit der Gemeindeverwaltung, Tel. 07382 / 387, 
oder direkt mit dem Sanierungsbeauftragten, Herrn Sigel von 
der HS-GmbH, Gesellschaft für Kommunalentwicklung in 72587 
Römerstein, Tel. 07382 / 93 65 53, in Verbindung zu setzen. 
Da die Gemeindeverwaltung als Schwerpunktgemeinde in das 
ELR-Programm aufgenommen wurde, wird Grabenstetten auch in 
den nächsten 4 Jahren weiterhin von diesem Programm profitieren. 
Deshalb ist es zur weiteren Planung notwendig, dass die Gemein-
de für diesen Zeitraum Vorhaben benennt, die voraussichtlich zur 



Realisierung kommen können. 

Wir bitten deshalb die privaten Gebäude- bzw. Grundstücksei-
gentümer sich bezüglich ihrer zukünftigen Maßnahmen bei der 
Gemeinde zu melden. 

gez. Deh 
Bürgermeister 

Urlaubszeit – Sommerzeit... 
Auch während der Urlaubszeit ist die Gemeindeverwaltung durch-
gehend zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Da aber auch 
wir in dieser Zeit - zeitversetzt – Urlaub haben und daher personell 
nicht immer voll besetzt sind, bitten wir um Verständnis, wenn 
die Erledigung mancher Anliegen etwas mehr Zeit in Anspruch 
nimmt. Wir sind trotzdem bemüht, Sie immer schnellstmöglich zu 
bedienen. 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis! 
Bürgermeisteramt 

An alle Gewerbetreibende 
Die Gemeindekasse möchte Sie an die Fälligkeit der Gewerbe-
steuervorauszahlungen für das 3. Quartal 2017 erinnern. Fällig-
keitstermin ist der 15.08.2017. 
Bei denjenigen Steuerpflichtigen, die der Gemeindekasse ein Last-
schriftmandat erteilt haben, wird der fällige Steuerbetrag zum 
Fälligkeitstermin abgebucht.
Alle anderen Steuerzahler bitten wir, falls noch nicht geschehen, 
die Beträge unter Angabe des Buchungszeichens auf ein Konto 
der Gemeindekasse zu überweisen. 

Energieberatung der KlimaschutzAgentur im 
Landkreis Reutlingen GmbH 
Energieberatung - kostenfrei für Bürger und Bürgerinnen im 
Landkreis Reutlingen 
Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reut-
lingen bietet ein vierstufiges Beratungssy-
stem für Bürger an: Von der Einstiegsbe-
ratung bis zur umfassenden Modernisie-
rungs- und Neubauberatung steht jedem 
Bürger - egal ob Mieter oder Eigentümer 
- ein passender Beratungsbaustein zur Ver-
fügung. 

Die Einstiegsberatung wird in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Bürger ist 
das 45- bis 60-minütige Beratungsgespräch kostenfrei, da die 
Energieberater von der Verbraucherzentrale und ihrer Gemeinde 
bezahlt werden. 

Der nächste Beratungstag findet statt 
am 14. August 2017 von 16.00 bis 19.00 Uhr, 
im Rathaus Bad Urach, Altes Oberamt, Marktplatz 1. 

Damit sich der Energieberater Herr Kächele auf das Gespräch opti-
mal vorbereiten kann, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an die KlimaschutzAgentur im Landkreis 
Reutlingen, Telefonnummer 07121/1432571, oder füllen Sie das 
Kontaktformular auf der Homepage der KlimaschutzAgentur Reut-
lingen (www.klimaschutzagentur-reutlingen.de), aus. 

Von der detaillierten Vor-Ort-Untersuchung bis zur qualifizierten 
Thermografie - erfahren Sie mehr über unser Beratungsangebot 
unter http://www.klimaschutzagentur-rt.de. 

Folgende Gegenstände wurden gefunden: 

• 1 Schlüsselbund mit (1 Mazda-Autoschlüssel,
• 1 Schlüssel Aufschrift geba,

• 3 kleine Schlüssel Aufschrift Häfele),
• 1 Flaschenöffner blau,
• 1 grüner Einkaufswagenchip Hörgeräte Langer am 31.07.2017 

in der Ziegelstraße.

Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Graben- 
stetten geltend gemacht werden. 

Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter 
Telefon 01805 – 911 – 640  
Notieren Sie diese Rufnummer in Ihrem privaten Telefonver-
zeichnis. 
Der Notdienst beginnt am Samstag um 8.00 Uhr und endet am 
Montag um 8.00 Uhr in der Früh.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst: 
Landkreis Reutlingen 

Rettungsdienst: 112 

Allgemeiner Notfalldienst: 116117 

Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6071211 

Augenärztlicher Notfalldienst: 01801 9293 48 

HNO-ärztlicher Notfalldienst: 0180 6070711 

Münsingen Albklinik Münsingen 
(Erw)  Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen
  Sa, So und FT 09 - 20 Uhr
Bad Urach Ermstalklinik Bad Urach
(Erw)  Stuttgarter Straße 100,  72574 Bad Urach
  Sa, So und FT 09 - 20 Uhr
Reutlingen Klinikum am Steinenberg
(Erw)   Steinenbergstraße 3, 72764 Reutlingen
  Sa, So und FT  08 - 22 Uhr

Reutlingen Klinikum am Steinenberg
(Kinder)  Steinenbergstraße 3, 72764 Reutlingen
  Sa, So, und FT 09:00 - 19:00 Uhr
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet.
Bei Notfällen, wie zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, akuten 
Blutungen oder Vergiftungen, muss der Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112 alarmiert werden. 

Apothekendienst
(außerhalb der normalen Geschäftszeit) 
 

Samstag, 05.08. Schloss-Apotheke, Münsingen
 Tel. 07381/2857 
Sonntag, 06.08. Rathaus-Apotheke, Bad Urach,
 Tel. 07125/155545 
Montag, 07.08. Alb-Apotheke, Hülben,
 Tel. 07125/96233 
Dienstag, 08.08. Fuchs-Apotheke, Münsingen,
 Tel. 07381/939900 
Mittwoch, 09.08. Apotheke in der Kirchstraße, Bad Urach,
 Tel. 07125/9437770 
Donnerstag, 10.08. Markt-Apotheke, St. Johann,
 Tel. 07122/9606 
Freitag, 11.08. Bahnhof-Apotheke, Münsingen,
 Tel. 07381/8111 

Rufdienst der Diakoniestation  
Bereich Römerstein / Grabenstetten 
Am 05. / 06. August sind im Dienst: 
Sr. Helga Jung, Sr. Annette Berner, Sr. Karin Beck, Sr. Manuela 
Kazmaier, Sr. Friedlinde Kuhn 

Die Diakoniestation ist für Sie unter der Telefonnummer 
07382/938983 jederzeit, auch am Wochenende, erreichbar. 

Wenn das Büro nicht besetzt ist, können Sie auf dem Anrufbe-
antworter Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Grund Ihres 
Anrufes hinterlassen. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. 



Abfalltermine

     Bio-Tonne: 
      Freitag, 11. August 2017 

  

     Papiertonne: 
      Freitag, 11. August 2017 

 

Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten
Am Samstag, 12.08.2017, findet das Ferienprogramm statt. 

Sommerferienprogramm

Veranstaltung Nr. 1 
Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche – Nachtermine  

Nachdem nicht alle zum Sportabzeichen an-
gemeldete Kinder mit im Diegele und beim 
Schwimmen im Höhenfreibad waren, werden 
wieder Nachtermine angeboten. 

Zur Abnahme der leichtathletischen Disziplinen 
kann man während der Sommerferien jeden 
Mittwoch ab 17.30 Uhr ins Diegele nach Bad 
Urach kommen. 

Die Abnahme des Schwimmens findet jeden 
Freitag um 18 Uhr im Höhenfreibad statt. 
Bitte mit den Kindern einfach vorbeigehen.

Veranstaltung Nr. 6 
Tonen 
Was wir tonen: Wie immer ist es eine Überraschung  
 

Termin: Samstag, 5. August 2017 
Zeit: 1. Gruppe Tonen 13.30 – 15.00 Uhr 
 2. Gruppe Tonen 15.30 – 17.00 Uhr  
 (2 Gruppen á 25 Kinder) 

Bitte die Uhrzeit bei der Anmeldung 
angeben! 

Treffpunkt: Christoph-Hauff-Straße 2 
Teilnehmer: ab 7 Jahre 
Unkosten: 3,00 € bitte am Veranstal-
 tungstag mitbringen! 
Bitte mit- kleines Messer
bringen: nicht zu scharf, Wellholz 

Veranstalter: Ingrid Koch (Tel. 72 12), Charlotte Claß,
  Anita Maier und Doris Scheu 
 

Veranstaltung Nr. 7 
Gesundes Frühstück – Gesunde 
Zähne 

Gesundes Frühstück evtl. in Zusammen-
arbeit mit den Fachfrauen für Kinderer-
nährung (Beki Fachfrauen), Obst- und 
Gemüsespieße; Vollkornbrote mit Quark 
und Gemüse etc., Herstellung einer Zahn-
pasta, Mundhygiene 
 

Termin: Dienstag, 8. August 2017 
Zeit: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Treffpunkt: Werkraum Rulamanschule 
Teilnehmer: 5 - 15 Kinder 
Alter: 6 - 10 Jahre 
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Zahn-
 gesundheit Kreis Reutlingen 
 Sabine Schuster
 (Tel. 3 87, Rathaus) 

Veranstaltung Nr. 8 
Der Wald bei Nacht – mit dem Förster zu (un)heimlichen 
Waldbewohnern 
 

Termin: Mittwoch, 09. August 2017 
Zeit: 20.30 Uhr bis ca. 22. 30 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Heidengraben
 (Richtung Böhringen) 
Teilnehmer: 7 - 12 Jahre 
Teilnehmerzahl: 20 Kinder 
Bitte mit- Wetterfeste Kleidung, 
bringen: gutes Schuhwerk, Taschenlampe 

Wir grillen zum Abschluss.
Eine Rote Wurst und ein Getränk sind frei.

Veranstalter: Forstrevier Römerstein,
 Revierförster Steffen Genkinger 
 Gemeinde Grabenstetten (Tel. 387) 

Veranstaltung Nr. 9 
Ein Nachmittag bei der Feuerwehr 

Spiel, Spaß, Nass 
 

Termin: Samstag, 12. August 2017 
Zeit: 13.00 Uhr 
Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus,
 Teckstraße 7 
Teilnehmer: ab 6 Jahre 
Teilnehmerzahl: 35 Kinder 
Bitte mit- Wechselkleidung
bringen: und Handtuch
 

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten 
 Stefan Dechert (Tel. 93 60 67) 

Sind Ihre Ausweispapiere 
noch gültig?


